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EuGH verschärft Pflichten für  
Online-Marktplätze

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in 

der aktuellen Entscheidung (Urteil vom 02. 

Dezember 2025, C-492/23) wichtige Leit-

linien zur datenschutzrechtlichen Ver-

antwortlichkeit von Betreibern von On-

line-Marktplätzen formuliert. 

Im Mittelpunkt standen Fragen zur ge-

meinsamen Verantwortlichkeit nach der 

DSGVO, zu Überprüfungspflichten im 

Zusammenhang mit Nutzerinhalten und 

zur Reichweite der Haftungsprivilegierun-

gen nach der E-Commerce-Richtlinie bzw. 

dem Digital Services Act (DSA). 

Die Entscheidung hat erhebliche prakti-

sche Bedeutung für Betreiber digitaler 

Plattformen und Online-Marktplätze – 

insbesondere dort, wo Nutzer Inhalte 

selbst einstellen können. 

Sachverhalt 

Die Entscheidung des EuGH bezog sich auf 

einen Online-Marktplatz. Im Jahr 2018 er-

schien dort eine irreführende und scha-

densstiftende Anzeige, in der die Kläge-

rin des Ausgangsverfahrens fälschlich als 

Anbieterin sexueller Dienstleistungen dar-

gestellt wurde. 

Die Anzeige wurde von einer anderen Per-

son auf dem Online-Marktplatz veröffent-

licht und enthielt unter anderem Fotos der 

Klägerin, die ohne ihre Einwilligung ver-

wendet worden waren. Obwohl der Betrei-

ber des Online-Marktplatzes die Anzeige 

nach einem Hinweis der Klägerin inner-

halb von weniger als einer Stunde ent-

fernte, blieb sie auf anderen Websites 
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verfügbar, die sie unverändert übernom-

men hatten. 

Die Klägerin erhob daraufhin Klage und 

machte geltend, die Anzeige verletze ihre 

Rechte am eigenen Bild, an Ehre, gutem 

Ruf und Privatleben und verstoße gegen 

geltendes Datenschutzrecht. Die Instanz-

gerichte gelangten zu unterschiedlichen 

Ergebnissen. 

Zentral war die Frage, ob und inwieweit 

der Betreiber des Online-Marktplatzes 

für die Veröffentlichung der rechtswidri-

gen Anzeige und für deren Übernahme 

durch andere Websites verantwortlich 

ist. Zur Klärung legte das Berufungsge-

richt dem EuGH mehrere Fragen zur Ver-

antwortlichkeit von Betreibern von On-

line-Marktplätzen vor. 

Datenschutzrechtliche  
Verantwortlichkeit 

In seiner Entscheidung befasste sich der 

EuGH zunächst mit den datenschutzrecht-

lichen Pflichten des Betreibers des Online-

Marktplatzes. Insbesondere prüfte der 

EuGH, ob der Betreiber als „Verantwort-

licher“ im Sinne der DSGVO einzustufen 

ist. 

Der EuGH entschied, dass die Veröffentli-

chung der streitgegenständlichen Anzeige 

eine Verarbeitung personenbezogener Da-

ten darstellt und dass der Betreiber des 

Online-Marktplatzes als (gemeinsam) 

Verantwortlicher einzustufen sei, da er 

sowohl an der Festlegung der Zwecke als 

auch an den wesentlichen Mitteln der Ver-

arbeitung mitgewirkt habe. 

Zwar sei die Anzeige von einem anonymen 

Nutzer erstellt worden, ohne dass der Be-

treiber Einfluss auf deren konkreten Inhalt 

genommen oder Kenntnis von ihrem Cha-

rakter gehabt habe. Der inserierende Nut-

zer sei damit als Verantwortlicher anzuse-

hen. 

Gleichwohl seien die personenbezogenen 

Daten der Klägerin erst durch die Veröf-

fentlichung der Anzeige auf dem Online-

Marktplatz einem breiten Publikum zu-

gänglich gemacht worden. Dabei habe der 

Betreiber nach Ansicht des EuGH nicht le-

diglich als neutraler technischer 

Dienstleister gehandelt, sondern Anzei-

gen aus kommerziellem Eigeninteresse 

veröffentlicht und wesentlichen Einfluss 

auf deren Darstellung, Reichweite und 

Sichtbarkeit genommen. 

Besonders relevant war für den EuGH, 

dass sich der Betreiber in seinen Nut-

zungsbedingungen weitreichende 

Rechte vorbehielt – einschließlich der 

Verbreitung, Übermittlung, Veröffentli-

chung, Löschung und Vervielfältigung der 

Anzeigeninhalte. Dies zeige, so der EuGH, 

dass der Betreiber eigene Zwecke verfolge, 

die über die rein technische Bereitstellung 

eines Hosting Dienstes hinausgingen. 

Der EuGH betont, dass die Einstufung als 

Verantwortlicher nicht entfalle, weil der 

Betreiber den rechtswidrigen Zweck des 
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Nutzers nicht teile. Entscheidend sei, dass 

der Betreiber an der Veröffentlichung 

mitgewirkt und daraus wirtschaftli-

chen Nutzen gezogen habe. Dies gelte 

umso mehr, als der Betreiber die Möglich-

keit eröffnet habe, Anzeigen anonym zu 

veröffentlichen. 

Abschließend stellt der EuGH klar, dass ein 

Betreiber sich seiner Verantwortlichkeit 

nicht mit dem Argument entziehen könne, 

den Inhalt der Anzeige nicht selbst festge-

legt zu haben. Er sei daher im konkreten 

Fall als Verantwortlicher einzustufen. 

Identifizierung sensibler  
Inhalte 

Die Veröffentlichung personenbezogener 

Daten auf einem Online-Marktplatz berge 

erhebliche Risiken für die Rechte und Frei-

heiten der betroffenen Personen, da diese 

Daten potenziell weltweit zugänglich 

seien, kopiert werden könnten und ihre 

tatsächliche Löschung kaum gewährleistet 

werden könne, so der EuGH. 

Vor diesem Hintergrund entschied der 

EuGH, dass der Betreiber eines Online-

Marktplatzes bereits bei der Konzeption 

seines Dienstes verpflichtet sei, geeig-

nete Maßnahmen vorzusehen, um An-

zeigen, die sensible Informationen – 

insbesondere besondere Kategorien per-

sonenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 

DSGVO – enthalten, vor ihrer Veröffent-

lichung zu identifizieren und zu prüfen, 

ob deren Veröffentlichung den daten-

schutzrechtlichen Anforderungen ent-

spreche. 

Sofern der Betreiber eines Online-Markt-

platzes und der inserierende Nutzer ge-

meinsam Verantwortliche nach Art. 26 

DSGVO seien, müssten beide sicherstellen, 

dass eine wirksame Rechtsgrundlage 

(Art. 6, Art. 9 DSGVO) vorliegt und die 

Richtigkeit der veröffentlichten Daten 

gewährleistet ist. 

Überprüfung der Identität 

Betreiber von Online-Marktplätzen seien 

zudem verpflichtet, die Identität des 

Nutzers zu erheben und zu prüfen, der 

eine Anzeige mit sensiblen Daten veröf-

fentlichen möchte, so der EuGH. In diesem 

Fall müsse der Betreiber feststellen kön-

nen, ob dieser Nutzer die betroffene Per-

son ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der 

Betreiber als Verantwortlicher im Sinne 

der DSGVO einzustufen ist.  

Eine Anzeige mit sensiblen Daten dürfe 

durch einen Dritten grundsätzlich nur ver-

öffentlicht werden, wenn dieser nachwei-

sen kann, dass die betroffene Person aus-

drücklich eingewilligt hat. Um dies sicher-

zustellen, müssen die gemeinsam Verant-

wortlichen vor der Veröffentlichung prü-

fen, ob der inserierende Nutzer tatsäch-

lich die betroffene Person ist. 

Der Betreiber müsse daher technische und 

organisatorische Maßnahmen vorsehen, 

um die Identität des Nutzers vor der Ver-

öffentlichung der Anzeige sowohl zu erhe-

ben als auch zu überprüfen. 
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Sofern diese Überprüfung ergebe, dass der 

inserierende Nutzer nicht die betroffene 

Person ist, deren sensible Daten in der An-

zeige enthalten sind, müsse der Betreiber 

die Veröffentlichung zwingend ableh-

nen. 

Verhinderung unrechtmäßi-

ger Weiterverbreitung 

Im Weiteren befasste sich der EuGH mit 

der Frage, ob ein Betreiber verpflichtet ist, 

Maßnahmen zu treffen, um das Kopieren 

und die unrechtmäßige Weiterverbreitung 

von Anzeigen auf seinem Online-Markt-

platz zu verhindern oder einzuschränken. 

Der EuGH entschied, dass Betreiber ver-

pflichtet sind, wirksame technische und 

organisatorische Schutzmaßnahmen vor-

zusehen, um zu verhindern, dass Anzei-

gen mit sensiblen Daten kopiert oder 

unrechtmäßig weiterverbreitet wer-

den. 

Diese Pflicht ergebe aus Art. 32 DSGVO und 

umfasse insbesondere Maßnahmen, die 

geeignet sind, einen Verlust der Kontrolle 

über die Daten „so weit wie möglich“ zu 

verhindern. 

Keine Haftungsprivilegie-
rung 

Zuletzt hatte sich der EuGH mit der Frage 

zu befassen, ob sich der Betreiber eines 

Online-Marktplatzes im Falle eines Versto-

ßes gegen datenschutzrechtliche Pflichten 

auf die Haftungsprivilegierungen der E-

Commerce-Richtlinie berufen kann. Die 

gleichen Haftungsprivilegierungen sieht 

heute der Digital Services Act (DSA) vor. 

Der EuGH legte die Vorschriften der  

E-Commerce-Richtlinie und der DSGVO 

dahingehend aus, dass sich ein Betreiber 

im Zusammenhang mit Datenschutz-

verstößen nicht auf die Haftungsprivi-

legierungen berufen könne, jedenfalls 

soweit der Betreiber des Online-Markt-

platzes als Verantwortlicher im Sinne der 

DSGVO einzustufen sei. 

Der EuGH begründet dies damit, dass die 

E-Commerce-Richtlinie nicht auf Bereiche 

anwendbar sei, die durch die DSGVO gere-

gelt werden. Der datenschutzrechtliche 

Schutzstandard dürfe nicht durch die 

Haftungsprivilegierungen für Vermitt-

lungsdienste eingeschränkt werden. Et-

was anderes ergebe sich auch nicht aus 

dem Umstand, dass Diensteanbieter nach 

der E-Commerce-Richtlinie bzw. dem Digi-

tal Services Act keiner allgemeinen 

Überwachungspflicht unterliegen.
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